
Grenzvermessung  
 
Die Grenzvermessung ist geregelt im Brandenburger Vermessungs- und Katastergesetz. Sie kann nur 
von einem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur durchgeführt werden. 
 
Wir unterscheiden zwischen der (einmaligen) Feststellung von Grenzen, einer Grenzwiederherstellung 
und einer Grenzanzeige. 
 
Wann b raucht man welche Grenzvermessung?  
Feststellung von Grenzen: 

Grundstücksteilung 
Vermessung von Grenzen von vor 1900 

Grenzwiederherstellung: 
Unkenntnis des Grenzverlaufs 
Fehlen von Grenzsteinen 
Grenzstreitigkeiten 

Grenzanzeige: 
Unkenntnis des Grenzverlaufs 
Nur temporäre Vermarkung, z.B. zum Setzen eines Zaunes 

 
Feststellung von Grenzen 
Neue Grenzen gelten als festgestellt, wenn ihre Lage ermittelt und diese von den Beteiligten 
anerkannt wurde:  
1.    Der Vermesser vermisst die neue Grenze (dazu werden die bereits vorhandenen alten 
Grenzsteine aufgesucht und ggf. erneuert sowie die neuen Grenzsteine gesetzt) 
2.    Der Eigentümer stimmt bei der notwendigen Grenzverhandlung des öffentlich bestellten 
Vermessungsingenieurs durch seine Unterschrift in der Grenzniederschrift dieser neuen Grenze zu. 
Die Nachbarn müssen den Grenzsteinen in der gemeinsamen Grenze zustimmen.  
Bei Grenzen, die vor 1900 gebildet wurden, fehlt in der Regel die Anerkenntnis der Eigentümer. Dies 
wird dann im Zuge der neuen Vermessung nachgeholt. 
 
Grenzwiederherstellung  
Gilt eine Grenze bereits als festgestellt, kann sie wiederhergestellt werden, indem der Vermesser „den 
Katasternachweis in die Örtlichkeit überträgt". 
 
Den Katasternachweis (technische Unterlagen) beantragt der öffentlich bestellte 
Vermessungsingenieur beim zuständigen Katasteramt. 
 
Fehlende Grenzsteine werden neu vermarkt, schief oder falsch stehende Grenzsteine gerichtet. Auch 
diese Abmarkung muss von den Eigentümern/ Nachbarn bei der Grenzverhandlung in der 
Grenzniederschrift anerkannt werden. 
 
Grenzanzeige 
Bei einer Grenzanzeige werden die Grenzpunkte aufgesucht, freigelegt und überprüft. Sie werden 
durch nicht dauerhafte Zeichen (z.B. Holzpfähle, Leuchtfarbe) markiert. Es werden keine Grenzsteine 
aufgerichtet oder ersetzt. 
Der Antragsteller/Eigentümer wird über das Ergebnis informiert, nicht jedoch die Nachbarn. Deshalb 
ist auch keine Anerkenntnis durch die Nachbarn notwendig. 
Auf der anderen Seite geht von der vorgenommenen Vermessung keine Rechtskraft aus. 
 



Was kostet eine Grenzvermessung?  
 
Die Kosten sind in der Brandenburger Vermessungsgebühren- und Kostenordnung festgelegt. Diese 
Verordnung ist für den Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur (und damit auch für den 
Antragsteller) bindend. 
Grenzfeststellung und -wiederherstellung : 
Kriterien für die Berechnung der Kosten sind die Anzahl der zu vermessenden Grenzpunkte (laut 
Ihrem Antrag) und die Grenzlänge sowie der Bodenwert. Es gilt folgende Tabelle: 
 
 

 
Als Grenzlänge ist die neue Grenze sowie die alten Grenzen, in die die neue Grenze einmündet, 
anzusetzen. Bei alten, wiederherzustellenden Grenzen sind deren Länge anzuhalten. Es gilt eine 
Mindestlänge von 50 m. 
 
 
Fallbeispiele: 
 
Beispiel 1 
anzurechnende Grenzlänge 
100+20+100+40+40+100+20+100 
= 520m 
 
anzurechnende Punkte: 4 
(wenn nur die neuen Grenzen beantragt sind) 

 
 
 
 
Beispiel 2 
anzurechnende Grenzlänge 
40+40+20+20+40+4 
= 164m 
 
anzurechnende Punkte: 3 
(wenn nur die neuen Grenzen beantragt sind) 

 
 
 
 
 
 
 

 Bodenwert  
bis 100 DM/qm 

Bodenwert  
bis 300 DM/qm 

Bodenwert  
über 300 DM/qm 

je Grenzpunkt 400 DM 600 DM 800 DM 
je angefangenem Meter 
Grenzlänge 

 
14 DM 

 
16 DM 

 
18 DM 

 



 
 
Beispiel 3 
anzurechnende Grenzlänge 
4+18+40+20+16 
= 98m 
 
anzurechnende Punkte: 2 
(wenn nur die neue Grenze beantragt ist) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 4 
anzurechnende Grenzlänge 
 
Hier ist die neue Grenze zwischen zwei 
bestehenden Grenzpunkten zu ziehen. 
Es ist nur die Länge der neuen Grenze 
anzurechnen. Da diese nur 40m lang ist, 
greift die Mindestgrenzlänge : 50m sind 
anzurechnen ! 
 
anzurechnende Punkte: 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 5 
anzurechnende Grenzlänge 
3+5+5+4+20 
= 37m 
 
die Mindestgrenzlänge ist unterschritten, also sind 
50m anzurechnen ! 
 
anzurechnende Punkte: 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
Beispiel 6 
Hier ist nur die Wiederherstellung eines 
bestehenden Grenzpunktes beantragt. 
 
Es greift die Mindestgrenzlänge: 
50m Grenzlänge anzurechnen und 1 
anzurechnender Grenzpunkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beispiel 7 
Wiederherstellung von 5 Grenzpunkten 
 
anzurechnende Grenzlänge: 
 
20+30+15+7+25 
=97m 
 
anzurechnende Punkte: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für langgestreckte Anlagen (Straßen, Eisenbahn, Flüsse) gelten besondere Gebühren.  
 
Grenzanzeige: 
Die Grenzanzeige wird nach Zeitaufwand  berechnet, wobei die Vermessungsgebühren- und 
Kostenordnung folgende Halbstundensätze vorgibt: 
 
Öffentlich bestell ter Vermessung singenieur  70 DM 
Vermessung stechnische Fachkraft   55 DM 
Messgehil fe         35 DM  
 
 
Alle Kosten müssen mit dem amtlichen Faktor 1 
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 umgerechnet werden und verstehen 

sich zuzüglich Mehrwertsteuer. 

 
 

 

 


